Übersicht: Mindestinformationen im Verzeichnis
von Verarbeitungstätigkeiten
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten für
Verantwortliche
(Art. 30 Abs. 1 DSGVO)
Auftragsverarbeiter (Art. 30 Abs. 2 DSGVO)
Name und die Kontaktdaten des Ver-antwortlichen und ggf. des gemeinsam mit ihm Verantwortlichen, des Vertre-ters des Verantwortlichen sowie eines etwaigen Datenschutzbeauftragten
(Art. 30 Abs. 1 Buchst. a DSGVO)

Name und Kontaktdaten des Auftrags-verarbeiters oder der Auftragsver-arbeiter und jedes Verantwortlichen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie ggf. des Vertreters des Verantwortlichen oder des Auftrags-verarbeiters und eines etwaigen Daten-schutzbeauftragten
(Art. 30 Abs. 2 Buchst. a DSGVO)
Zwecke der Verarbeitung
(Art. 30 Abs. 1 Buchst. b DSGVO)
–
Beschreibung der Kategorien betrof-fener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten
(Art. 30 Abs. 1 Buchst. c DSGVO)
Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes Verantwortlichen durch-geführt werden
(Art. 30 Abs. 2 Buchst. b DSGVO)
Kategorien von Empfängern, gegen-über denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, einschließ-lich Empfänger in Drittländern oder internationalen Organisationen
(Art. 30 Abs. 1 Buchst. d DSGVO)



–

wenn möglich, die vorgesehenen Fris-ten für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien
(Art. 30 Abs. 1 Buchst. f DSGVO)

–



ggf. Übermittlungen von personenbe-zogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation, ein-schließlich der Angabe des betreffen-den Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisation; geeig-nete Garantien bei einer Übermittlung im Sinne von Art. 49 Abs. 1 Unterabs. 2 DSGVO
(Art. 30 Abs. 1 Buchst. e DSGVO)
ggf. Übermittlungen von personenbe-zogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation, ein-schließlich der Angabe des betreffen-den Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisation; geeig-nete Garantien bei einer Übermittlung im Sinne von Art. 49 Abs. 1 Unterabs. 2 DSGVO
(Art. 30 Abs. 2 Buchst. c DSGVO)
wenn möglich, eine allgemeine Be-schreibung der technischen und organi-satorischen Maßnahmen gemäß Art. 32 Abs. 1 DSGVO
(Art. 30 Abs. 1 Buchst. g DSGVO)
wenn möglich, eine allgemeine Be-schreibung der technischen und organi-satorischen Maßnahmen gemäß Art. 32 Abs. 1 DSGVO
(Art. 30 Abs. 2 Buchst. d DSGVO)

